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Mit Beziehung auf das Rundschreiben des Bundeskanzleramtes vom 

13. Mai 1976, GZ 600614/3-VI/2/76, werden anbei je 25 Ausferti

gungen des gleichzeitig den zur Begutachtung berufenen stellen 

zugeleiteten Entwurfes elner Novelle zum Kriegsopferversor

gungsgesetz 1957 samt Erläuterungen übermittelt. Die befaßten 

stellen wurden ersucht, ihre stellungnahme bis längstens 

30. April 1993 bekanntzugeben. 

Beilagen: 

25 Ausfertigungen des Gesetz
entwurfes und der Erläuterungen 

Der Bundesminister: 

H e sou n 
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Bundesgesetz vom , mit dem das Kriegsopferver-
sorgungsgesetz 1957 geändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I 

Änderung des KriegsopferversorguDgsgesetzes 1957 

Das Kriegsopferversorgungsgesetz 1957, BGBI. Nr. 152, zuletzt geän

dert durch das Bundesgesetz BGBI. Nr. 474/1992, wird wie folgt geän

dert: 

1. § 78 lautet: 

,,§ 78. über die Anerkennung einer Gesundheitsschädigung als 

Dienstbeschädigung (§ 4) sowie über die nach diesem Bundesgesetze 

gebührenden Versorgungsleistungen (§ 6) entscheiden in erster Instanz 

die Landesinval idenämter , ln zweiter und letzter Instanz die beim 

Landesinvalidenamt für Wien, Niederästerreich und Burgenland er

richtete Schiedskommission.' , 

2. § 78a entfällt. 

3. § 80 Abs. 2 dritter Satz lautet: 

"Ein Bediensteter des Landesinvalidenamtes für Wien, Niederöster

reich und Burgenland hat als Schriftführer mitzuwirken." 

4. § 81 Abs. 1 und 3 lautet: 

" (1) Der Vorsitzende der Schiedskommission, die erforderlichen 

Stellvertreter und Senatsvorsitzenden sowie die Ersatzmitglieder 
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werden vom Bundesminister für Arbeit und Soziales auf die Dauer von 

3 Jahren bestellt. 

(3) Die zweiten Beisitzer und die erforderlichen Ersatzmitglieder 

werden vom Bundesminister für Arbeit und Soziales unter Bedachtnahme 

auf die Vorschläge der Leiter der Landesinvalidenämter für 3 Jahre 

bestellt.' , 

5. § 85 Abs. 2 letzter Satz lautet: 

, , Für die sachl ichen und personellen Erfordernisse der Schieds

kommission hat das Landesinvalidenamt für Wien, Niederösterreich und 

Burgenland aufzukommen." 

6. § 85 Abs. 4 lautet: 

,,(4) Die Geschäftseinteilung der Senate der Schiedskommission ist 

von den Leitern der Landesinval idenämter unter Anführung der Namen 

der Senatsmitglieder auf elner Amtstafel des Landesinvalidenamtes 

ersichtlich zu machen." 

7. Im § 86 Abs. 4 wird der Ausdruck "Schiedskommissionen " durch 

den Ausdruck "Schiedskommission" ersetzt. 

8. § 90 Abs. 3 zweiter Satz lautet: 

, , Im Verfahren vor der Schiedskommission hat der Vorsitzende die 

Sachverständigen nach Anhörung des leitenden Arztes jenes Landesin

val idenamtes , das den angefochtenen Bescheid er lassen hat, auszu

wählen. ' , 

9. Im § 92 Z 3 wird der Ausdruck "Schiedskommissionen" durch den 

Ausdruck "der Schiedskommission' , ersetzt. 
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10. Im § 93 Abs. 3 wird der Ausdruck "zuständigen Schiedskommis

sion" durch den Ausdruck "Schiedskommission" ersetzt. 

ARTIKEL 11 

übergangsbestimmung 

Mit der Errichtung der gemelnsamen Schiedskommission geht die Zu

ständigkeit der bisherigen Schiedskommissionen auf die neue Behörde 

über. Im Zeitpunkt der Zusammenlegung noch nicht rechtskräftig abge

schlossene Verfahren sind von der neuerrichteten gemeinsamen Schieds

kommission fortzuführen. Die Bestellung der ~1itglieder für (lie g(~_ 

meinsane Schiedskommission kann bereits vor dem Inkrafttreten dieses 

Bundesgesetzes vorgenommen \.;erden. 

ARTIKEL 111 

Inkrafttreten 

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Jänner 1994 ln Kraft. 
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VORBLATT 

1. Problem 

Die Beibehaltung der bisherigen Organisation der Berufungsinstanz 
in Angelegenheiten der Kriegsopferversorgung - bei jedem 
Landesinvalidenamt eine eigene Schiedskommission, somit derzeit 
sieben Schiedskommissionen - erweist sich im Hinblick auf die in den 
letzten Jahren stark gesunkenen Zahlen an eingelangten Berufungen als 
nicht mehr gerechtfertigt 

2. Ziel 

a) verfahrensökonomische Verbesserungen durch Beschleunigung des 
Verfahrensablaufes und effizienteren Einsatz der Referenten 

b)Kostenersparnis infolge Straffung der Verwaltungsmanipulation 
und Reduzierung der Anzahl der Senate 

c) Besserstellung der Partei (schnellere Entscheidungen) 

3. Inhalt 

Neuordnung der Organisation der Berufungsinstanz durch Errichtung 
einer ge~einsamen Schiedskommission beim Landesinvalidenamt für Wien, 
Niederösterreich und Burgenland mit regional zuständigen Senaten 
sowie je einem Senat für Angelegenheiten der Blinden und für 
Angelegenheiten der im Ausland wohnhaften Versorgungsberechtigten 

4. Alternativen 

Keine. 

5. Kosten 

Kostenersparnis durch Verringerung der Verwaltungsmanipulation 
sowie durch Reduzierung der Anzahl von Senaten (Verringerung der 
Bestellungskosten, Entlastung der Material- und Sachverwaltung) 

6. Konformität mit EG-Recht gegeben 

276/ME XVIII. GP - Mündliche Anfrage (gescanntes Original)6 von 16

www.parlament.gv.at



ERLÄUTERUNGEN 

ALLGEMEINER TEIL 

Nach der derzeitigen Rechtslage entscheiden die bei den Landesin

validenämtern errichteten Schiedskommissionen in zweiter und letzter 

Instanz über die Anerkennung von Gesundheitsschädigungen als Dienst

beschädigung sowie über Ansprüche auf Versorgungsleistungen. Für die 

Angelegenheiten der Kriegsopferversorgung sind bei der Schiedskommis

Slon beim Landesinvalidenamt für Wien, Nieder~sterreich und Burgen

land fünf Senate sowie bei den übrigen sechs Schiedskommissionen je 

ein Senat eingerichtet. Bei jeder Schiedskommission gibt es zudeM je 

einen Senat für Angelegenheiten der Blinden, bei der SchiedskomMis

Slon beim Landesinvalidenamt für Wien, Nieder~sterreich und Burg~n

land außerdem noch einen eigenen Senat für die Angelegenheiten der 

iM Ausland wohnhaften Versorgungsberechtigten. 

Die Senate bestehen aus einem rechtskundigen Vorsitzenden sowie zwei 

Beisitzern. Der Vorsitzende der Schiedskommission, seln Stellver

treter und die erforder 1 ichen Senatsvorsitzenden werden unter Be

dachtnahme auf die Vorschläge der nach dem Sprengel der Schieds

kommission ln Betracht kommenden Landeshauptmänner berufen. Die 

ersten Beisitzer werden unter Bedachtnahme auf Vorschlag der Interes

senvertretung der Versorgungsberechtigten bestellt. Die zweiten 

Belsitzer werden unter Bedachtnahme auf Vorschlag der nach dem 

Sprengel der Schiedskommission ln Betracht kommenden Leiter der 

Landesinva 1 idenämter bestell t. Für den Vorsitzenden sowie für jeden 

Beisitzer ist ferner ein Stellvertreter zu bestellen. 

Entsprechend den geltenden Bestimmungen sind somit derzeit bei den 19 

für die Angelegenheiten nach dem Kriegsopferversorgungsgesetz 1957 

(KOVG) errichteten Senaten insgesamt 147 Personen als Vorsitzende, 

Beisitzer bzw. Stellvertreter bestellt. 

Der laufende Rückgang an einlangenden Berufungen macht nunmehr elne 

Zusammenführung der Rechtsmittelinstanzen aus ~konomischen und ver-
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fahrenstechnischen Gründen unumgängl ich. 

letzten Jahre gezeigt haben, wird die 

Wie die Beobachtungen 

vom Rechnungshof für 

der 

den 

Weiterbestand einer Schiedskommission als noch vertretbar angesehene 

Auslastungszahl von 138 eingelangten Berufungen vor allem im Bereich 

Salzburg , Tirol und Vorarlberg seit längerem auch nicht mehr an

nähernd erreicht (die Zahlen pendeln zwischen 17 und 35 Berufungen 

jähr I ich) und I iegen auch ln Kärnten und Oberösterreich erhebl ich 

unter der Norm (Durchschnitt der letzten 3 Jahre: 85 bis 90 Bf'ru

fungen). Außerdem führt die Diskrepanz zwischen organisatorischem 

Aufwand und zu verhandelnden Berufungen oftmals zu unvertretbaren 

Verzögerungen der Berufungsverfahren, weil die Senate selten einbe-

rufen werden. 

Bei der derzeitigen Zahl der Berufungen (im Jahre 1992 insgesamt 845) 

könnte an Stelle der derzeit 19 Senate mit lediglich 8 Senaten das 

Aus langen gefunden v.'erden. 

Durch die bessere Auslastung der Schiedskommission wäre zweifelsohne 

elne raschere Abwicklung der Berufungsverfahren gewährleistet, was 

zur Verbesserung des Rechtsschutzbedürfnisses der nach dem KOVG zu 

versorgenden Beschädigten und Hinterbliebenen beitragen würde. Auch 

bringt die in Aussicht genommene Konzentration der Berufungsinstanzen 

ln elner gemelnsamen Schiedskommission letztlich elne Kostener

sparnis, weil unter anderem umfangreiche organisatorische Vor-

kehrungen entfallen. 

Mit dem vorgelegten Entwurf elner Novelle zum KOVG 1957 soll deshalb 

ab 1. Jänner 1994 eine für das gesamte Bundesgebiet zuständige 

Schiedskommission beim Landesinvalidenamt für Wien, Niederösterreich 

und Burgenland eingerichtet werden. 

Die Zuständigkeit des Bundes zur Erlassung dieser Regelungen gründet 

sich auf den Kompetenztatbestand "Fürsorge für Kriegsteilnehmer und 

deren Hinterbliebene" des Art. 10 Abs. 1 Z 15 B-VG. 
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BESOI\'DERER TEIL 

Zu Art. I Z 1,3,5,7,9 und 10 (§§ 78,80 Abs. 2, 81 Abs. 3,85 

Abs. 2, 86 Abs. 4, 92 Z 3 und 93 Abs. 3): 

Die Änderungen werden durch die Errichtung ei~eI gemeinsamen Schieds

kommission beim Landesinvalidenamt für Wien, Niederhsterreich und 

Burgenland anstelle der bisherigen Schiedskommissionen erforderljch. 

Zu Art. I Z 2 (§ 78a): 

.l\us Gründen der Rf'C'htssicherheit soll die geplante Neuorganisation 

der Berufungsinstanz wie seinerzeit lm Bereich der Heeresversorgung 

du rc h eine 1 ("9 j st i sc he .~nderung und nicht im Verordnung sweg bew i rkt 

werden. Schon lm Begutachtungsverfahren zur 12. HVG-Novelle und 

anläßlich der EinführuWJ des § 78a I\OVG 1957 hat der österreichische 

Recht sanwa 1 tskanmertag darauf hi nge\\'iesen, daß elne so wesent 1 i ehe 

Organisationsänderung in Form eines Gesetzes erfolgen sollte. Durch 

den vprliegenden Gesetzesentwurf wird die Bestimmung des § 78a 

e n t Ll ehr 1 ich . 

Zu .2\rt. I Z ~ (§ 81 Abs. 1): 

Die Bestellung des Vorsitzenden der Schiedskomnission, der erforder

lichen Stellvertreter und der Senatsvorsitzenden soll durch den 

Bundesminister für Arbeit und Soziales ohne diesbezüglichen Vorschlag 

erfolgen, weil die Einräumung eines zB den Landeshauptmännern gemein

sam zustehenden Vorschlagsrechtes ohne ein für den gegenständlichen 

Bereich relativ aufwendiges Verfahren nicht realisierbar sein dürfte. 

Zu Art. I Z 6 (§ 85 Abs. 4): 

Die Zusammensetzung des jeweils regional zuständigen Senates soll von 

jeder;) Amtsleiter durch Anschlag auf der Amtstafel allen Parteien 

zugänglich gemacht werden. 
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Zu Art. I Z 8 (§ 90 Abs. 3): 

Im Sinne der Bürgernähe soll die Erstellung der medizinischen Sach

verständigengutachten grundsätz 1 ich weiterhin vor Ort erfolgen, um 

dem Berufungswerber keine weiten Anreisewege aufzubürden. 

Zu Art. I I: 

Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens noch anhängige Verfahren ~erden von 

dem Senat, der für das betreffende Bundesland zuständig ist, fortge-

führt. 

Zu Art. 111: 

Da die Funktionsperiode der derzeit amtierenden Schiedskomrnissionen 

mit 31. Dezember 1993 abläuft, bietet sich als geeigneter Zeitpunkt 

für das Inkrafttreten der Organisationsänderung der 1. Jänner 1994 

an. 
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TEX T G E GEN U B E R S TEL L U N G 
KRIEGSOPFERVERSORGUNGSGESETZ 1957 

Geltende Fassung 

§ 78: 

§ 78. Ober die Anerkennung 
einer Gesundheitsschädigung als 
Dienstbeschädigung (§ 4) sowie 
über die nach diesem Bundesge
setze gebührenden Versorgungs
leistungen (§ 6) entscheiden in 
erster Instanz die Landesinva
lidenämter, in zweiter und letz
ter Instanz die bei den Landes
invalidenämtern errichteten 
Schiedskommissionen. 

§ 78a: 

§ 78a. (1) Der Bundesmini
ster für Arbeit und Soziales ist 
ermächtigt, nach Anhörung des 
Kriegsopferfürsorgebeirates I§§ 
101 bis 107) durch Verordnung 
für die Sprengel mehrerer oder 
aller Landesinva I idenämter am 
Sitz eines Landesinvalidenamtes 
eine gemelnsame Schiedskommis
sion zu errichten, wenn dies im 
Interesse der Zweckmäßigkeit, 
Raschheit, Einfachheit und Ko
stenersparnis gelegen ist. In 
der Verordnung ist ferner die 
Bezeichnung der gemeinsamen 
Schiedskommission und die Anzahl 
der Senate festzulegen. 

(2) Mit der Errichtung der 
gemeinsamen Schiedskommission 
geht die Zuständigkeit der bis
herigen Schiedskommissionen auf 
die neue Behörde über. Im Zeit-

Vorgeschlagene Fassung 

§ 78: 

§ 78. Ober die Anerkennung 
einer Gesundheitsschädigung al s 
Dienstbeschädigung (§ 4) SOWle 
über die nach diesem Bundesge
setze gebührenden Versorgungs
leistungen (§ 6) entscheiden in 
erster Instanz die Landesinva
lidenämter, in zweiter und letz
ter Instanz die beim Landesin
va I idenamt für \AJien, N iede r
österreich und Burgenland er
richtete Schiedskommission. 
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punkt der Zusammenlegung noch 
nicht rechtskräftig abgeschlos
sene Verfahren sind von der neu 
errichteten gemeinsamen Schieds
kommission fortzuführen. Die Be
stellung der Mitglieder für die 
gemeinsame Schiedskommission 
kann bereits vor dem Inkraft
treten der Verordnung nach Abs. 
1 vorgenommen werden. 

§ 80 Abs. 2: 

(2) Die Schiedskommission 
hat in Senaten zu entscheiden. 
Die Senate haben aus dem Senats
vorsitzenden und zwei Bei
sitzern zu bestehen. Ein Bedien
steter des Landesinvalidenamtes, 
bei welchem die Schiedskommis
sion errichtet ist, hat als 
Schriftführer mitzuwirken. 
Jedes Mitglied der Schiedskom
mission darf mehreren Senaten 
angehören. 

§ 81 Abs. 1 und 3: 

(1) Der Vorsitzende der 
Schiedskommission, sein Stell
vertreter und die erforderlichen 
Senatsvorsitzenden sowie die Er
satzmitglieder werden vom 
Bundesminister für Arbeit und 
Soziales unter Bedachtnahme auf 
die Vorschläge der nach dem 
Sprengel der Schiedskommission 
1n Betracht kommenden Landes
hauptmänner für drei Jahre be
rufen. 

- 2 -

(1) Die zweiten Beisitzer 
und die erforderlichen Ersatz
mitglieder werden vom Bundes
minister für Arbeit und Soziales 
unter Bedachtnahme auf die Vor
schläge der nach dem Sprengel 
der Schiedskommission lr1 Be
tracht kommenden Leiter der 
Landesinval idenämter für drei 
Jahre bestellt. 

§ 80 Abs. 2: 

(2) Die Schiedskommission 
hat 1n Senaten zu entscheiden. 
Die Senate haben aus dem Senats
vorsitzenden und z~ci Bei
sitzern zu bestehen. Ein Be~icn
steter des Landesinvalidenamtes 
für Wien, Niederösterreich und 
Burgenland hat als Schriftführer 
mitzuwirken. Jedes ~1.itglied der 
Schiedskol.lnission darf mehreren 
Senaten angehören. 

§ 81 Abs. 1 und 3: 

(1) Der Vorsitzende der 
Schiedskommission, die erforder
lichen Stellvertreter und 
Senatsvorsitzenden sowie die Er-
satzl.Iitglieder werden vom 

und 
3 

Bundesminister für Arbeit 
Soziales. auf die Dauer von 
Jahren bestellt. 

(3) Die zweiten Beisitzer 
und die erforderlichen Ersatz
mitglieder werden vorn Bundes
minister für Arbeit und 
Soziales unter Bedachtnahme auf 
die Vorschläge der Leiter der 
Landesinvalidenämter für 3 
Jahre bestellt. 
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§ 85 Abs. 2: 

(2) Zur Führung der laufen
den Geschäfte, insbesondere zur 
Vorberei tung der Verhandl ungen, 
Führung der Beratungs- und Ab
stimmungsprotokolle, Durchfüh
rung der Beschl üsse und Besor
gung der Kanzleigeschäfte ist 
bei der Schiedskommission ein 
Büro einzurichten. Dem Leiter 
des Büros obI iegt es auch, die 
einschlägigen Erkenntnisse der 
Höchstgerichte und Erlässe des 
Bundesrünisteriums für i\rbeit 
und Soziales SOWle das eln
schlägige SchrifttuI:l ln Evidenz 
zu ha 1 ten. Er hat den Vor
si tzenden der Schiedskommission 
über Entscheidungen der Senate 
zu berichten, die von der Recht
sprechung oder den Erlässen des 
Bundesminister iums für Arbeit 
und Soz ia I es abweichen. Für die 
sachlichen und personellen Er
fordernisse der Schiedskommis
sion hat das Landesinval idenant 
aufzukommen, bei dem die 
Schiedskommission errichtet ist. 

§ 85 Abs. 4: 

(4) Die Geschäftseinteilung 
der Senate der Schiedskommission 
ist vom Leiter des Landesin
validenamtes unter Anführung 
der Namen der Senatsmitglieder 
auf einer Amtstafel des Landes
invalidenamtes ersichtlich zu 
machen. 

§ 86 Abs. 4: 

(4) Bescheide der Landesin
validenämter und der Schiedskom
mlSSlonen, die den materiell
recht I ichen Bestimmungen dieses 

- 3 -

§ 85 Abs. 2: 

(2) Zur Führung der laufen
den Geschäfte, insbesondere zur 
Vorbereitung der Verhandlungen, 
Führung der Beratungs- und Ab
stimmungsprotokolle, Durchfüh
rung der Beschlüsse und Besorg
ung der Kanz leigeschäfte ist 
bei der Schiedskommission eln 
Büro einzurichten. Dem Leiter 
des Büros obI iegt es auch, die 
einschlägigen Erkenntnisse der 
Höchstgerichte und Erlässe des 
Bundesministeriums für Arbeit 
und Soziales sowie das eln
schlägige Schrifttum in Evidenz 
zu halten. Er hat dem Vor
sitzenden der Schiedskommission 
über Entscheidungen der Senate 
zu berichten, die von der Recht
sprechung oder den Erlässen des 
Bundesministeriums für Arbei t 
und Soziales abweichen. für die 
sachlichen und personellen Er
fordernisse der Schiedskommis
Slon hat das Landesinval idenamt 
für Wien, Niederästerreich und 
Burgenland aufzukommen. 

§ 85 Abs. 4: 

(4) Die Geschäftseinteilung 
der Senate der Schiedskommission 
ist von den Leitern der Landes
invalidenämter unter Anführung 
der Namen der Senatsmi tg lieder 
auf einer Amtstafel des Landes
invalidenamtes ersichtlich zu 
machen. 

§ 86 Abs. 4: 

(4) Bescheide der Landesin
validenämter und der Schiedskom
mission, die den materiellrecht
lichen Bestimmungen dieses 
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Bund sgesetzes widersprechen, 
leid n an einem mit Nichtigkeit 
bedr hten Fehler. 

vor 
Lei 
des 
fah 
sio 
Sac 
des 
wäh 
zei 
dig 
zog 
Ver 
Fac 
ste 

§ 90 Abs. 3: 

( 3 ) Die Auswahl der Sach
ändigen aus dem Verzeichnis 

1) obliegt im Verfahren 
dem Landesinvalidenamt dem 
r des Amtes auf Vorschlag 
leitenden Arztes. Im Ver
n vor der Schiedskommis-
hat der Vorsitzende die 

erständigen nach Anhörung 
leitenden Arztes auszu

n. Andere als die 1m Ver
nls genannten Sachverstän

dürfen nur dann beige
werden, wenn Gefahr 1m 

g ist oder wenn für ein 
keine Sachverständigen be

It sind. 

§ 92 Z 3: 

3. Mitglieder oder Arbeit
r der zur Interessenver

ung der Versorgungsberech
gebildeten Organisationen 
Abs. 2), wenn SIe von 

zur übernahne von Vertre
vor den Landesinval iden

rn und Schiedskommissionen 
emein beauftragt sind. 

§ 93 Abs. 3: 

(3) Die Berufung und die 
Vor teIlung sind innerhalb von 
sec s Wochen nach Zuste 11 ung 
ode mündlicher Verkündung des 
Bes heides schriftlich oder nach 
Ma abe der zur verfügung 

enden technischen Mittel 
telegraphisch, fernschrift

im Wege automationsunter-

Bundesgesetzes widersprechen, 
leiden an einem mit Nichtigkeit 
bedrohten Fehler. 

§ 90 Abs. 3: 

(3) Die Auswahl der Sach
verständigen aus dem Verzeichnis 
(Abs. 1) obliegt im Verfahren 
vor dem Landesinvalidenamt dem 
Lei ter des Amtes auf Vorsch 1 ag 
des leitenden Arztes. Im Ver
fahren vor der Schiedskommission 
hat der Vorsitzende die Sachver
ständigen nach Anhörung des 
leitenden Arztes jenes Landesin
validenamtes , das den angefoch
tenen Bescheid erlassen hat, 
auszuwählen. Andere als die im 
Verzeichnis genannten Sachver
ständigen dürfen nur dann bei
gezogen werden, wenn Gefahr 1m 

Verzug ist oder wenn für eIn 
Fach keine Sachverständigen be
stellt sind. 

§ 92 Z 3: 

3. Mitglieder oder Arbeit
nehmer der zur Interessenver
tretung der Versorgungsberech
tigten gebildeten Orgapisationen 
(§ 81 Abs. 2), wenn sie von 
diesen zur tbernahme von Vertre
tungen vor den Landesinval iden
ämtern und der Schiedskommis
sion allgemein beauftragt sind. 

§ 93 Abs. 3: 

(3) Die Berufung und die 
Vorstellung sind innerhalb von 
sechs Wochen nach Zustellung 
oder mündlicher Verkündung des 
Bescheides schriftlic~ oder nach 
Maßgabe der zur Verfügu~g 
stehenden technischen Mittel 
auch telegraphisch, fernschrift-
1 ich, im Wege automat ionsunter-
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stützter Datenübertragung oder 
in jeder anderen technisch mög-
1 ichen Weise bei dem Landesin
validenamt einzubringen, das den 
Bescheid erlassen hat. Die Beru
fung kann anstelle beim Landes
invalidenamt auch bei der zu
ständigen Schiedskommission ein
gebracht werden. Der Schrift
satz kann auch durch eine beim 
Landesinval idenamt oder bei der 
Schiedskommission abzugebende 
Erklärung zu Protokoll ersetzt 
werden. 

- 5 -

stützter Datenübertragung oder 
in jeder anderen technisch mög
lichen Weise bei dem Landesin
validenamt einzubringen, das den 
Bescheid erlassen hat. Die Beru
fung kann anstelle beim Landes-
inval idenamt auch bei der 
Schiedskommission eingebracht 
werden. Der Schriftsatz kann 
auch durch eine beim Landesin
validenamt oder bei der Schieds
kommission abzugebende Erklä
rung zu Protokoll ersetz t 
werden. 
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